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Abwasserverband 104
Steinachtal

Haushaltssatzung des Abwasserverbandes 
Steinachtal (Landkreis Kronach) 

für das Haushaltsjahr 2021

I.

Aufgrund der §§ 17 und 18 der Verbandssatzung, Art. 40 
ff. des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (GO) erlässt der Abwasserverband 
Steinachtal folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Ver-
waltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgabe mit 381.950,00 EUR
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 231.000,00 EUR
ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Betriebskostenumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeck-
te Finanzbedarf zur Finanzierung von Ausgaben 

im Verwaltungshaushalt (Umlagesoll) wird für das 
Haushaltsjahr 2021 auf 381.850,00 EUR festge-
setzt und auf die Verbandsmitglieder umgelegt.

2. Der Umlageschlüssel beträgt für den Markt Mit-
witz 72 %, für die Gemeinde Sonnefeld 28 %.

(2) Investitionsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeck-
te Finanzbedarf zur Finanzierung von Ausgaben 
im Vermögenshaushalt (Umlagesoll) wird für das 
Haushaltsjahr 2021 auf 200.000,00 EUR festge-
setzt und auf die Verbandsmitglieder umgelegt.

2. Der Umlageschlüssel beträgt für den Markt Mit-
witz 79 %, für die Gemeinde Sonnefeld 21 %.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
150.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2021 in Kraft.

Mitwitz, 20.07.2021
Abwasserverband Steinachtal

Oliver Plewa
Verbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung und die dazugehörigen Anlagen 
wurden dem Landratsamt Kronach als Rechtsaufsichts-
behörde am 21.05.2021 vorgelegt und werden gem. Art. 65 
Abs. 3 Satz 2 Gemeindeordnung (GO) amtlich bekannt 
gemacht.
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III.

Der Haushaltsplan wird vom Tage der Herausgabe dieses 
Amtsblattes an eine Woche lang in der Geschäftsstelle 
des Abwasserverbandes Steinachtal (1. Obergeschoss, 
Zimmer 16 - Kämmerei), Coburger Straße 14, 96268 Mit-
witz, während der allgemeinen Dienststunden gem. Art. 65 
Abs. 3 Satz 3 Gemeindeordnung (GO) öffentlich ausge-
legt. Darüber hinaus liegen die Haushaltssatzung und die 
dazugehörenden Anlagen für die Dauer ihrer Gültigkeit in 
der Geschäftsstelle zur Einsicht bereit.

Mitwitz, den 20.05.2021
Abwasserverband Steinachtal
 
Oliver Plewa
Verbandsvorsitzender

Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat


